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Nachtrag
zum Artikel „Das appenzellische Strassen-

und Postwesen" im Band XXXVIII.

Von Herrn Gemeindehauptmann Rüedi in Gais ging
der Redaktion folgende Berichtigung der auf Seite 113

des letztjährigen Jahrbuches gemachten Angaben über die
Strassenbauten der Gemeinde Gais zu.

Strassenbauten,
welche die Gemeinde Gais nach Massgabe des Strassen-

gesetzes auszuführen hatte.
Die Gesamtkosten, die auf die sogenannte auf dem

diesseitigen Gebiete liegende Strasse des Landes
verwendet worden sind, ersteigen beinahe die Summe von
Fr. 112,000.— und zwar:

Fr. Rp.
1. Strahlholzkorrektion, erstellt in den Jahren

1837-1838 12,570 —
2. Für die Slrecke vom Kirchturm bis auf den

Hebrig, erstellt in den Jahren 1839—1840 13,197 —
3. Für die Strecke vom Kirchturm bis an die

Genieindegreuze bei Bühler (jenes unter
Ziffer 1 ausgeführte Stück ausgenommen)
erstellt in den Jahren 1841—1843 22,671 —

48,438 —
4. Für die Strecke vom Hebrig bis an die

Kantonsgrenze gegen Altstätten, erstellt
in den Jahren 1852—1854 f 48,722 —

5. Für die Strecke über den Weiher, erstellt
in den Jahren 1863—1864 9,423 —

Uebertrag 106,583 —



— 180 —

Fr. Rp.

Uebertrag 106,583 —
6. Für die nachträgliche Korrektur am Strahl¬

holz, ausgeführt im Jahr 1865 4,877 —

111,460 —

Wollte man die wirklichen Kosten ausmitteln, so

musste zu Ziffer 2 und 3, namentlich zu letzterer, eine
bedeutende Summe (jedenfalls mehr als 10,000 Fr.)
hinzugeschlagen werden, damehrere auf dieBodenenlschädigung
verzichteten und daher die Wertung unterblieb. Die
Kosten 1 und 2 sind ganz durch freiwillige Beiträge
gedeckt worden; 3 teils durch freiwillige Beiträge und teils
aus der Gemeindekasse durch die Vermögenssteuer. Die
Posten 4, 5 und 6 fielen hingegen ganz der Gemeinde

zur Last.
Am Ablauf ihres Mandates angelangt, sieht sich die

unterzeichnete Behörde veranlasst, dasselbe den De!

ganten wieder zurückzustellen.

Gais, im Januar 1866.

Die Strassenkommission

Strassenprotokoll der Gemeinde Gais pag. 394 uud 395.
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